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Frage Nummer 21 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordneter 
Arif 
Taşdelen 
(SPD) 

Ich frage die Staatsregierung angesichts ihrer Aussage, den Er-
lös aus dem Verkauf des Grundstücks des Strafjustizzentrums 
München für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum an-
dernorts in München verwenden zu wollen, wie garantiert die 
Staatsregierung, dass der Erlös bei einem Verkauf des Grund-
stücks direkt in die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
fließt und wo genau soll die von der Staatsregierung angekün-
digte Schaffung von bezahlbarem Wohnraum an anderer Stelle 
nach einem Verkauf des Grundstücks des Strafjustizzentrums 
umgesetzt werden? 

Antwort des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 

Erlöse aus der Verwertung von Grundstockvermögen sind aufgrund des Wiederan-
lagegebots nach Art. 81 der Bayerischen Verfassung für Neuerwerbungen von 
Grundstockvermögen zu verwenden. Die weiteren Schritte werden derzeit vorberei-
tet. 

 

 


